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Aktueller Stand: 365-Euro-Ticket VGN 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
der Einstieg in den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) bringt einige 
Änderungen für die Kunden in Bus und Bahn mit sich. Davon ist auch die 
Schülerbeförderung betroffen. Die neuen Liniennummern sind dabei nach 
außen erkennbar, einiges andere läuft im Hintergrund. Für den Schulverkehr 
ist die Umstellung der Fahrkarten zum 01.01.2024 mit einigem Aufwand 
verbunden. 
 
Einige Informationen haben Sie ja bereits erhalten, einige Themen haben sich 
erst in den letzten Tagen als tatsächlich umsetzungsreich ergeben. 
 
Inzwischen ist abschließend geklärt, dass auch die SÜC Bus und Aquaria 
GmbH in Coburg das 365-Euro-Ticket ausgeben und verkaufen kann. Dorthin 
sind von den Schulämtern der Stadt und des Landkreises alle Daten für die 
Schülerinnen und Schüler übertragen worden, die der Kostenfreiheit des 
Schulwegs unterliegen. Dort erfolgt jetzt der Abgleich mit den ausgefüllten 
Verbundpässen. Die Fahrkarten können allerdings frühestens ab 18.12.2023 
gedruckt und verteilt werden. 
 
Damit ist nicht in jedem Fall gewährleistet, dass die Verteilung über die 
Schulen noch vor den Ferien funktioniert. Mit den Verkehrsunternehmen (Bus 
und Bahn) ist daher ein Kulanzzeitraum im Januar vereinbart, bis alle Karten 
ausgegeben sind. 
 
Alle Selbstzahler aus der Stadt und dem Landkreis Coburg müssen auch 
weiterhin ihre Fahrkarte bzw. Wertmarke selber kaufen. Das geht unter 
anderem auch bei der SÜC, bei der DB oder direkt beim VGN.  
 
Für die Selbstzahler aus der Stadt Coburg wird das Online-Antragsverfahren 
für den 50 %-Zuschuss unter www.coburg.de/schuelertickets voraussichtlich 
zum 18.12.2023 freigeschaltet. Hier ist dann die Auswahl für das 365-Euro-
Ticket neu, das dann für acht Monate bis zum Schuljahresende gilt. 
 
 
 
 

Coburg, 08.12.2023 

 
 

Ihre Ansprechperson für Mobilitäts- 
und Nahverkehrsthemen im 
Landkreis Coburg: 

Dennis Flach 

Kontaktdaten 

Dennis.flach@landkreis-coburg.de 

Telefon 09561 514-1020 

Telefax 09561 514-891020 

Raum Nr. 416 

Die Mobilitätsregion Coburg 
ist eine Kooperation von 
Stadt und Landkreis Coburg. 

Landratsamt Coburg 

Lauterer Straße 60 
96450 Coburg 

Telefon 09561 514-0 
Telefax 09561 514-1099 

Busverbindungen 

SÜC Linie 10, 2 
OVF Linie 8318 

Öffnungszeiten 

Mo., Di. 07:30 – 12:00 Uhr 

 13:30 – 16:00 Uhr 

Mi. 07:30 – 12:00 Uhr 

Do. 07:30 – 12:00 Uhr 

 13:30 – 17:30 Uhr 

Fr. 07:30 – 12:00 Uhr 

Terminvereinbarung 
gerne auch außerhalb 
der Öffnungszeiten! 

Bankverbindung 

Sparkasse Coburg - Lichtenfels 

IBAN: 
DE30 7835 0000 0000 0513 26 

BIC: 
BYLADEM1COB 

 

Landratsamt Coburg  Postfach 23 54  96412 Coburg 

 

An alle Schulen in der Stadt und im Landkreis 
Coburg 
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In beigefügter Anlage haben wir das Thema übersichtlich sortiert: 
 
• Schülerinnen und Schüler im Landkreis 
• Schülerinnen und Schüler in der Stadt Coburg 
• unterschieden nach Kostenfreiheit und Selbstzahlern 
 
Bei Fragen können Sie sich gerne weiterhin an unsere Fachabteilungen wenden. Im Landkreis 
sind das: Die Schülerbeförderung um Martin Haderlein (09561 514-2306) oder das Büro 
Landrat/Mobilität um Dennis Flach (09561 514-1020) oder per Mail an oepnv@landkreis-
coburg.de.  
In der Stadt Coburg wenden Sie sich bitte an Christina Büchner (09561 89-1406) oder Marita 
Nehring (09561 89-1237). 
 
Weitere Informationen können auch direkt der VGN-Homepage entnommen werden. 
Die Seite erreichen Sie unter https://www.vgn.de/fuer/schueler/#Verbundpass.  
Gleichzeitig haben wir unter www.coburgmobil.de alle wichtigen Fragen und Antworten 
zusammengestellt – inklusive der neuen Liniennummern für die Stadt und den Landkreis 
Coburg. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dennis Flach 
Büro Landrat/ Mobilität 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vgn.de/fuer/schueler/#Verbundpass
http://www.coburgmobil.de/
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Anhang: 
Schülerbeförderung Landkreis Coburg und Stadt Coburg 

 
Kostenfreiheit des Schulwegs 
mehr als 3 Kilometer zwischen Wohnung und Schule bei weiterführenden Schulen bis 
einschließlich 10. Klasse 
 
mehr als 2 Kilometer bei Grundschulen 
 
 Fahrkarte wird über die Schule bestellt und ausgegeben 

gilt nur für staatliche Schulen, Fahrkarten werden über die Schulen ausgegeben 
 
 
 
 

Selbstzahler 
 
Weg unter 2 bzw. 3 Kilometer 
11.-13. Klasse 
 
 Fahrkarte muss selbst beantragt und bezahlt werden! 

 Oder werden über die Kommune erstattet 

mögliche Optionen: 
 Wochen- oder Monatskarten 

 365-Euro-Ticket VGN (gilt im gesamten VGN-Gebiet)  

o Bestellung über SÜC 

o Bestellung über VGN/DB  

 Deutschlandticket (gilt in ganz Deutschland) 

Für Auszubildende und Studierende: 
 ermäßigtes Deutschlandticket  

  
 

nur für Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende mit Wohnsitz in der Stadt Coburg 
 Zuschussantrag (50 % der Kosten) über www.coburg.de/schuelerticket (gilt bis 

Schuljahresende 2023/24) 

o Monatskarte (nur in der Stadt Coburg gültig), monatlich zahlbar 

o 365-Euro-Ticket (gilt im gesamten VGN), Eigenanteil gleich zahlbar 

 

 
Familienbelastungsgrenze – nachträgliches Einreichen der Fahrkarten 
 
Ausnahme: 
Neustadt im Stadtbus Neustadt/Sonneberg -> Für Schülerinnen und Schüler, die mit der OVG 
Sonneberg im Gebiet Neustadt unterwegs sind, ändert sich nichts an der Fahrkarte, die Sie 
nutzen. Die OVG wird nicht zum VGN beitreten und demzufolge auch den VGN-Tarif nicht 
anerkennen. Die Eltern wurden über ihre Möglichkeiten separat informiert. 

http://www.coburg.de/schuelerticket

